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Rekommunalisierung der DEW 21 
Hier: Mögliche Befangenheit des Oberbürgermeisters 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Bollermann, 
 
am 31.12.2014 läuft die bisherige Beteiligung der RWE Plus an der Dortmunder 
Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)  aus. Die Gesellschafteranteile an 
der DEW werden derzeit zu 53% von den Dortmunder Stadtwerken (DSW21) und zu 
47% von RWE gehalten. Die Stadt Dortmund ist alleinige Aktionärin von DSW21. 
Mit Ablauf des Jahres 2014 scheidet RWE Plus aus der Gesellschaft aus, es sei 
denn, die Gesellschafter vereinbaren eine Verlängerung der Beteiligung von RWE 
Plus an der DEW über diesen Zeitpunkt hinaus.  
 
Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 29. 
März über das weitere Verfahren beraten. Grundlage hierfür war die  Vorlage 
„Entwicklung der DEW21“, in der die Verwaltung in einem ersten Schritt 
vorgeschlagen hat, die weitere Entwicklung der Gesellschafterstruktur der DEW21 
gutachterlich prüfen zu lassen.  
Schon im Zusammenhang mit der Vergabe eines Gutachtens berät der Rat darüber, 
welche Varianten einer zukünftigen Gesellschafterstruktur der DEW untersucht 
werden sollen. Dabei reicht die Bandbreite von der vollständigen 
Rekommunalisierung bis zur Fortsetzung der gegenwärtigen Gesellschafterstruktur. 
Außerdem soll bei der Begutachtung der verschiedenen Strukturen mitbetrachtet 
werden, inwieweit RWE bei der Entwicklung von Dortmund als Modellstadt der 
Energiewende eingebunden werden kann. 
 
Zur Vorlage gab es verschiedene Änderungsanträge der Ratsfraktionen, die bislang 
allerdings noch nicht beschlossen wurden. 
 
Vorlage und Anträge sind diesem Schreiben beigefügt. 
 
In der oben erwähnten Sitzung hat der Rat darüber hinaus einen Ausschuss gebildet, 
der das weitere Vorgehen der Verwaltung begleiten soll. Der Oberbürgermeister der 
Stadt Dortmund, Ullrich Sierau, möchte an den Beratungen dieses Ausschusses 
teilnehmen und den Vorsitz übernehmen. 
 
Gleichzeitig ist der Oberbürgermeister Mitglied im Aufsichtsrat der RWE AG, 
allerdings nicht als Vertreter oder auf Vorschlag der Stadt. Es stellt sich deshalb die 
Frage, ob für den Oberbürgermeister im Hinblick auf die Beratungen und die 
Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Konsortialvertrag ein 



Ausschließungsgrund nach  § 31 der Gemeindeordnung besteht. Sollte dies der Fall 
sein, ist außerdem zu klären, ab welchem Zeitpunkt der Beratungen möglicherweise 
ein Mitwirkungsverbot gegeben ist. 
 
Schon an dieser kurzen Skizzierung wird deutlich, dass es für die RWE AG, in 
dessen Aufsichtsrat der Oberbürgermeister als nicht von der Stadt entsandtes 
Mitglied sitzt, in der Frage der zukünftigen Struktur der DEW 21 um die Frage der 
Erlangung eines unmittelbaren Vorteils oder Nachteils geht. 
 
Angesichts der großen Bedeutung der Frage des Konsortialvertrags ist es aus 
unserer Sicht unabdingbar, das Beratungsverfahren des Rates rechtlich unangreifbar 
zu machen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie als Aufsichtsbehörde um eine zeitnahe 
rechtliche Prüfung, ob Oberbürgermeister Sierau, der Mitglied des Aufsichtsrats der 
RWE AG ist, ohne Vertreter der Stadt Dortmund zu sein oder von der Stadt 
Dortmund für dieses Amt vorgeschlagen zu sein, nach § 31 GO von der Beratung 
und Entscheidung in diesen Sachverhalten ausgeschlossen ist und verweisen im 
Hinblick auf die rechtliche Würdigung auf die beigefügte Darlegungen von 
Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Münster. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Mario Krüger (Fraktionssprecher) 
        Ingrid Reuter (Fraktionssprecherin) 
 
 
i.A. 
 
Stefan Neuhaus (Fraktionsgeschäftsführer) 
 
 
 
Anlage: 
 

- Vorlage der Verwaltung „Entwicklung der DEW 21(Drs-Nr. 06698-12) 
- Vorlage der Verwaltung „Masterplan Energiewende“, (Drs.-Nr. 06685-12) 
- Übersicht der Entschließungsanträge 
- Rechtliche Beurteilung von Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht aus Münster. 


